
A~ !SN-Il'O/HE 

AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 
Postanschrift: Postfach 527, A-5010 Salzburg Telex: 633028 DVR: 0078182 

Zahl (Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

wie umstehend 
Betreff 

wie umstehend 

An 

Chiemseehof 
a (0662) 8042 Durchwahl 

2285 

1. das Amt der Burgen1ändischen Landesregierung 
Landhaus 

Datum 

64. JUU ;923 

7000 Eisenstadt . ~ ,------ --
2. das Amt der Kärntner LandeSregiert' f!g,\i;~i Ci~ 

Arnulfp la tz 1 zr ___ . ______ .J.L>. ._ -(;.~/'9_._ 

9020 Klagenfurt 
3. das Amt der Nö Landeregierung I1 

Datum: _ 6. JULl1989 
Herrengasse 9 j: 
1014 Wien -, -. i.,( At. I 1 

4. das Amt der Oö Landesregierung I VerteiILL.~_ ( f,. 

Klosterstraße 7---- -
4020 Linz 

5. das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Hofgasse 
8011 Graz 

6. das Amt der Tiroler' Landesregierung 
Maria-Theresien-Straße 43 
6020 Innsbruck 

7. das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 

8. das Amt der Wiener Landesregierung 
Lichtenfelsgasse 2 
1082 Wien 

9. die Verbindungsstelle der Bundesländer 

J
im Amt der Nö Landeregierung 

chenkenstraße 4 
1010 Wien 

LO. das Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

zur gefl. Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Dr. Hueber 
Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

"M'~ 
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AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 
Postanschrift: Postfach 527, A-5010 Salz burg Telex: 633028 DVR: 0078182 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Zahl (Bei Antwortschreiben bille anführen) 

0/1-512/68-1989 

Betreff 

Chiemseehof 
a (0662) 8042 Durchwahl 

2285 
Mag. Uta Franzmair 

Datum 

3.7.1989 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 
und das Hausbesorgergesetz geändert werden; Stellungnahme 
Bzg.: Do. Zl. 31.251/54-V/2/1989 

Zu dem mit dem obgenannten Schreiben versendeten Gesetzentwurf 
nimmt das Amt der Salzburger Landesregierung wie folgt Stellung: 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 3 Abs. 4: 
.' 

Die in der Novelle vorgesehene zusätzliche Verständigung des 
Betriebsrates ist sachlich insoferne nicht ausreichend begrün
det, als bereits nach der derzeitigen Rechtslage das zuständige 
Arbeitsinspektorat durch den Arbeitgeber von der Schwanger
schaft zu verständigen ist. Das Arbeitsinspektorat in erster 
Linie ist auch zur Einhaltung der Vorschriften des Mutter
schutzgesetzes berufen. Abgesehen davon, daß nicht in allen 
Betrieben ein Betriebsrat vorhanden ist, bleibt die Nichtein
haltung der gegenständlichen Bestimmung sanktionslos. Es wird 
angeregt, die Verpflichtung der werdenden Mutter, dem Betriebs
rat über die Schwangerschaft Mitteilung zu machen, in eine 
"Kann"-Be~timmung umzuformulieren. 

Zu § 3 Abs. 6: 

Auch die Verpflichtung zur Aushändigung einer Ausfertigung der 

Form 1-8,85. 
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an das Arbeitsinspektorat zu erstattenden Meldung an die 
werdende Mutter ist im Verhältnis zwischen dem damit verbun
denen Aufwand und der dadurch erwarteten Erhöhung der über
wachungsintensität als unangemessen zu beurteilen. 

Zu § 4 Abs. 2 Z. 4 und Abs. 6: 

Die Herausnahme .des Wortes "schädlich" würde zu gravierenden 
Einschränkungen in der Verwendbarkeit des diplomierten Kranken
pflegepersonals führen und muß daher mit aller Entschiedenheit 
abgelehnt werden. Die gegenständliche Formulierung würde 
nämlich praktisch bedeuten, daß jegliche Einwirkung - also auch 
von Spuren - von gesundheitsgefährlichen Stoffen, Strahlen, 
Staub, Gasen und Dämpfen ein Beschäftigungsverbot nach sich 
ziehen würde. Damit dürften in OP-Sälen oder Labors keine 
schwangeren Dienstnehmerinnen mehr beschäftigt werden, und zwar 
für die gesamte Zeit der Schwangerschaft "und die Stillzeit. In 
geringeren Mengen, die arbeitsmedizinisch nachgewiesen unschäd
lich sind, kommen gesundheitsgefährliche Stoffe und Gase, wie 
z.B. Halotan, Lachgas oder Lösungsmitteldämpfe (speziell in 
Labors) vor. Die Konzentration dieser Stoffe ist jedoch in der 
Regel so gering, daß damit keine Gesundheitsgefährdung bzw. 
"Schädlichkeit" verbunden ist. Alleine in den Landeskrankenan
stalten des Landes Salzburg sind mindestens 300 weibliche 
Dienstnehmer hievon betroffen. Im Fall der Schwangerschaft 
bestünde für diese Mitarbeiterinnen praktisch keine andere 
Verwendungsmöglichkeit. 

Auf der Beibehaltung des Kriteriums der Schädlichkeit der 
Einwirkung von gesundheitsgefährlichen Stoffen etc. muß daher 
unbedingt bestanden werden. In diesem Zusammenhang muß am Rande 
darauf hingewiesen werden, daß gesundheitsgefährliche Expo
sitionen in geringem oder höherem Umfang auch in der Umwelt 
auftreten, für die keine Schutzvorschriften gelten. 

Die Auswirkungen der im Abs. 6 vorgesehenen Trennung der 
Raucher von den Nichtrauchern können derzeit noch'nicht abge
schätzt werden. Sie werden jedoch sicherlich zu einem äußerst 

t 

17/SN-190/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



• - 3 -

schwierigen Problem hinsichtlich des Raumbedarfes führen. 

Zu § 8: 

Die geplante Einschränkung der täglichen Arbeitszeit auf neun 
Stunden kann speziell im Hinblick auf die geltende Dienstein
teilung in der Landesnervenklinik Salzburg nicht akzeptiert 
werden. Gegen die Änderung dieser Bestimmung hat sich im 
übrigen auch der Betriebsrat der Landesnervenklinik ausge
sprochen. Nach dem vorliegenden Entwurf müßte bei einem Dienst
beginn des Pflegedienstes um 7.00 Uhr spätestens um 16.00 Uhr 
der Dienst beendet werden. Damit wäre gerade in der arbeits
intensiven Zeit zwischen 16.00 und 19.00 Uhr eine unvertretbare 
Verdünnung des Personalstandes die Folge. Das Einschieben einer 
längeren Mittagspause beispielsweise zwischen 13.00 und 
16.00 Uhr (geteilter Dienst) stößt auf heftigen Widerstand der 
Pflegedienstleitung im Hinblick auf die damit verbundenen 
organisatorischen Probleme bei der Umstellung des gesamten 
Dienstrhythmus im Pflegebereich wie auch des Betriebsrates im 
Hinblick auf die .dadurch drohende generelle Einführung eines 
geteilten Dienstes. Außerdem würde dadurch bei einer derzeit 
möglichen täglichen Arbeitszeit von höchstens 11 1/2 Stunden 
die Dispositionsmöglichkeit der werdenden Mutter erheblich ein
geengt werden. 

Zu § 10a Abs. 4: 

In der geplanten Novelle ist vorgesehen, daß im Rechtsstreit 
der Dienstgeber zu beweisen habe, daß für den Ausspruch der 
Kündigung nicht die Umgehung der Fristenhemmung, sondern andere 
Gründe maßgebend waren. Hiezu ist zu bemerken, daß der Beweis 
für das Vorliegen bestimmter Gründe kaum zu erbringen sein 
wird. Es wird daher vorgeschlagen, analog der Regelung im Fall 
der Anfechtung der Kündigung wegen verpönter Motive gemäß § 105 
Abs. 3 Z. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes vorzusehen, daß im 
Rechtsstreit der Dienstgeber die Gründe nicht zu beweisen, son
dern glaubhaft zu machen hat. 
Hinsichtlich der Anrechnung des Mutterschaftskarenzurlaubes auf 
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die Dienstzeit sehen die einschlägigen dienstrechtlichen Vor
schriften im Gehaltsgesetz 1956 bzw. Vertragsbedienstetengesetz 
1948 ohnedies bereits eine Berücksichtigung vor. 

Zu § 14 Abs. 1: 

Die geplante Einbeziehung der Mehrdienstleistungen in die Er
mittlung des Durchschnittsentgeltes gemäß § 14 Abs. 1 Mutter
schutzgesetz bei Verwendungs änderung würde im Bereich der lan
deseigenen Krankenanstalten zu Mehrkosten pro Jahr von min
destens 3,5 Mio. S führen und kann daher bei aller möglicher
weise bestehenden sozialpolitischen Berechtigung in keiner 
Weise akzeptiert werden, da eine solche Kostenerhöhung sicher
lich zu Lasten der Schaffung zwingend notwendiger zusätzlicher 
Planstellen gehen würde. 
Im übrigen ist die im Entwurf enthaltene Formulierung hinsicht
lich der "Verkürzung der Arbeitszeit" irreführend, da bei der 
Reduzierung oder beim Wegfall von überstunden keine Reduzierung 
der Arbeitszeit vorliegt. In zweiter Linie ist im vorliegenden 
Entwurf nur pauschal von überstunden, die in die Durchschnitts
ermittlung gemäß § 14 Abs. 1 einzubeziehen sind, die Rede, 
während -im Bereich des öffentlichen Dienstes auch andere Arten 
von Mehrdienstleistungen (z.B. Jornaldiensts·tunden, Rufbereit
schaftsstunden etc.) anfallen. Für den Fall, daß trotz der aus 
finanziellen Gründen gravierenden Bedenken die geplante Bestim
mung eingeführt werden sollte, wäre zumindest der Terminus 
"überstunden" durch den Begriff "Mehrdienstleistungen" zu er
setzen. 

Abschließend wird nochmals festgehalten, daß die im vorliegen
den Gesetzesentwurf enthaltenen Regelungen (vor allem die §§ 4 
Abs. 2 Z. 4 und 14 Abs. 1) eine derartige gewichtige finanzielle 
Belastung mit sich bringen, sodaß diesen aus finanzieller Sicht 
keinesfalls zugestimmt werden kann. Einer Berücksichtigung der 
überstunden (§ 14 Abs. 1) könnte unter Umständen dann näher 
getreten werden, wenn eine betragsmäßige bzw. anzahlmäßige 
Höchstgrenze an für die Weiterzahlung zu berücksichtigenden 
überstunden festgesetzt wird. 
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Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die Ver
bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Lan
desregierung~n und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des 
Nationalrates. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Hue~ 
Landesamtsdirektor 
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